
-19-

Amtsblatt 
für den Landkreis Forchheim 

Nr.6 Mittwoch, 1. März 1989 Preis: 35 Pfg. 

1. Nachruf 

Am 26. Februar 1989 verstarb im Alter von 7 4 Jahren unser früherer Mitarbeiter 

Josef Wäldele 
Herr Wäldele war seit September 1945 beim Landratsamt beschäftigt; bis zu seinem Ausscheiden 
im Februar 1977 war Herr Wäldele in erster Linie im Bereich des zivilen Bevölkerungsschutzes wie 
des Katastrophenschutzes tätig. 

Wir betrauern den Tod dieses allseits beliebten und geschätzten ehemaligen Mitarbeiters. 

Forchheim, 26. Februar 1989 

Landratsamt 

2. 

gez. Wolfgang Thiel 
Personalratsvorsitzender 

3/33-324 

Verordnung über den geschützten Landschaftsbestandteil 
"Sommerleite" in der Gemarkung Buckenhofen, Stadt Forch

heim, Landkreis Forchheim 
vom 23. Februar 1989 

Auf Grund von Art. 12 Abs . 1 und 3 in Verbindung mit Art. 9 
Abs. 4, Art. 45 Abs. 1 Nr. 4, Art. 37 Abs. 2 Nr. 3 und Art. 26 Abs. 1 
des Bayerischen Naturschutzgesetzes- BayNatSchG- (BayRS 
791-1 - U), zuletzt geändert durch§ 7 des Gesetzes vom 16. Juli 
1986 (GVBl S. 135), erläßt das LandratsamtForchheimals untere 
Naturschutzbehörde folgende, mit Schreiben der Regierung von 
Oberfranken vom 16.2.1989, Nr.: 820- 8632 d , genehmigte Ver
ordnung: 

§ 1 

Schutzgegenstand 

Der in der Gemarkung Buckenhofen, Stadt Forchheim, gele
gene Talzug "Holdergraben", der nach dem Feuerwehrgeräte
haus des Stadtteiles Buckenhofen beginnt und sich in nordwest
licher Richtung bis zum Staatsforst "Untere Mark" ausdehnt, 
wird in den in § 2 festgelegten Grenzen unter der Bezeichnung 
"Sommerleite" als Landschaftsbestandteil nach Art. 12 Abs . 1 
BayNatSchG geschützt. 

§2 

Schutzgebietsgrenzen 

(1) 1Der geschützte Landschaftsbestandteil hat eine Größe 
von ca. 2 ha. 2Er besteht aus den Grundstücken Fl.Nr. 25, 25/2 

1. Nachruf 

gez. Otto Ammon 
Landrat 
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(2) 1Der geschützte Landschaftsbestandteil ist in einer Karte 
im Maßstab 1 : 2 500 eingetragen. 2Die Karte (Anlage) ist 
Bestandteil dieser Verordnung. 

§ 3 

Schutzzweck 

Zweck der Unterschutzstellung ist es, 

1. den für den Bestand und die Entwicklung der Pflanzen- und 
Tierwelt notwendigen Lebensraum zu bewahren, 

2. die Vorkommen der seltenen Pflanzen- und Tierarten vor 
nachteiligen Eingriffen zu schützen, 

MaximilianS
Hervorheben








